
oder Berufsausübungsverbot verstößt oder zu dem die 
Zustimmung des Erziehungsberechtigten für einen Ju
gendlichen fehlt.
Die Nichtentstehung bzw. der Wegfall des Lohnan
spruchs des Werktätigen trotz erbrachter Arbeitslei
stung ist jedoch im Arbeitsrecht der DDR grundsätz
lich nicht vorgesehen. Erbringt der Werktätige inner
halb seines Arbeitsrechtsverhältnisses eine Arbeitslei
stung, die ihm vom Betrieb angewiesen wurde oder die 
der Betrieb angenommen oder geduldet hat, obwohl er 
sie nicht ausdrücklich angewiesen hatte, so hat der 
Werktätige einen Lohnanspruch.
Es ergibt sich schließlich noch die Frage, ob die in dem

vom Obersten Gericht entschiedenen Fall vorgenom
mene Kürzung des Lohns des Werktätigen durch den 
Betrieb (Zahlung von Lohn für 87*/2 Stunden statt wie 
bisher für 90 Stunden) für sich genommen — also unab
hängig von einer ausdrücklichen mündlichen oder 
schriftlichen Erklärung — ein geeignetes Mittel war, den 
Willen des Betriebes bezüglich der Pausendauer klar
zustellen. Das muß verneint werden. Aber selbst wenn 
eine solche Verfahrensweise zulässig wäre, würde sie 
zumindest dann ohne rechtliche Wirkung sein, wenn 
der Betrieb dem Werktätigen danach weiterhin die Ar
beitsleistung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestmittagspause gestattet oder ermöglicht.

Aus anderen sozialistischen Ländern
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Methodische Aspekte der Rechtspropaganda in der UdSSR
Die Wirksamkeit der Rechtspropaganda hängt wesent
lich von ihrer Methodik ab./l/ Deshalb richten Par
tei- und Sowjetorgane ihre Aufmerksamkeit gegenwär
tig darauf, eine wissenschaftlich begründete Methodik 
der Rechtspropaganda auszuarbeiten und sie umfassend 
in die Praxis einzuführen.
Auf diese Notwendigkeit wies erst kürzlich das Präsi
dium des Obersten Sowjets der RSFSR hin, als es sich 
auf der Grundlage eines Referats des Justizministers 
der RSFSR mit dem Stand der Rechtserziehung be
schäftigte.^/ Theoretisch-methodische Fragen standen 
auch im Mittelpunkt eines Seminars zur Rechtserzie
hung der Jugend, das unter Beteiligung von mehr als 
450 Juristen sowie Funktionären und Lektoren der 
Komsomolkomitees aller Unionsrepubliken zu Beginn 
dieses Jahres in Wilnjus durchgeführt wurde./3/

Am 22. und 23. Mai 1973 fand in Moskau eine wissen
schaftlich-praktische Konferenz zum Thema „Rechts
erziehung der Werktätigen und die Festigung der so
zialistischen Gesetzlichkeit“ statt, die vom Ministerium 
der Justiz der UdSSR, der Staatsanwaltschaft der 
UdSSR, dem Obersten Gericht, dem Ministerium für 
Innere Angelegenheiten und der Gesellschaft „Snanije“ 
organisiert wurde. In vier Sektionen wurden behan
delt:
— theoretische Fragen der Rechtserziehung der Werk

tätigen,
— Organisation, Formen und Mittel der Rechtspropa

ganda,
— Rechtserziehung der Jugend,
— Rechtserziehung unter den Bedingungen von Pro

duktionskollektiven.
Auf der Konferenz, an der sich mehr als 100 Diskus
sionsredner beteiligten, wurden die besten Erfahrungen 
der Werktätigen dargelegt und verallgemeinert und 
Empfehlungen zur Vervollkommnung der Rechtspropa
ganda angenommen, die der Erhöhung ihrer Effektivi
tät dienen./4/
Im folgenden sollen einige methodische Fragen der

Hl Zu Inhaltlichen Fragen der Rechtserziehung und Rechts
propaganda in der UdSSR vgl. Reuter in NJ 1973 S. 357 ff. und 
394 ff.
jV Vgl. „Rechtserziehung der Werktätigen in der RSFSR“, 
Sowjetjustiz 1973, Heft 10, S. 1 f. (russ.).
13/ Vgl. Panskaja, „Zur Rechtserziehung Jugendlicher“, 
MensCh und Gesetz 1973, Heft 2, S. 72 ff. (russ1.).
/4/ Vgl. „AktueUe Aufgaben der Rechtserziehung“, Soziali
stische Gesetzlichkeit 1973, Heft 8, S. 35 f. (russ.).

Rechtspropaganda dargestellt werden, die auch für die 
Juristen in der DDR von Bedeutung sind./5/

Allgemeine und konkrete Ziele der Rechtspropaganda

Eine Analyse der Rechtspropaganda in der UdSSR — 
vor allem der mündlichen Rechtspropaganda — zeigt, 
daß ihre erzieherische Wirksamkeit mitunter deshalb 
noch zu gering ist, weil nicht immer eine klare Vor
stellung darüber besteht, welches Ziel erreicht werden 
kann. Dabei wird meist eine Grundregel der Partei
propaganda mißachtet, die uneingeschränkt auch für 
die Rechtspropaganda gilt: das differenzierte und kon
krete Herangehen in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Thema und vom jeweiligen Zuhörerkreis.

Bereits L e n i n  machte darauf aufmerksam, daß man 
z. B. über die Republik nicht in gleicher Weise sprechen 
kann „auf einer Betriebskundgebung und in einem 
Kosakendorf, in einer Studentenversammlung und in 
einer Bauernhütte, von der Tribüne der III. Duma herab 
und in den Spalten eines im Ausland erscheinenden 
Organs. Die Kunst eines jeden Propagandisten und eines 
jeden Agitators besteht eben darin, einen gegebenen 
Hörerkreis auf die beste Weise zu beeinflussen, indem 
er eine bestimmte Wahrheit sc darstellt, daß sie für 
diesen Hörerkreis möglichst überzeugend ist, dieser 
Kreis sie sich möglichst leicht zu eigen machen kann, 
sie für ihn möglichst anschaulich und einprägsam 
ist“76/
Das Ziel des rechtspropagandistischen Auftretens ist 
davon abhängig, welcher Zuhörerkreis angesprochen 
werden soll. Es ist folglich nicht möglich, z. B. in glei
cher Weise über die Einhaltung der Gesetze vor Mit
arbeitern des Handels oder der Industrie, vor Arbeitern 
oder Leitern von Betrieben, vor Jugendlichen oder 
Rentnern, vor Bürgern, die sich aktiv am Schutz der 
öffentlichen Ordnung beteiligen, oder vor Rechtsver
letzern zu sprechen.
Der Jurist wird das Interesse seiner Zuhörer dann wek- 
ken und positiv auf ihr Rechtsbewußtsein einwirken, 
wenn er ihre Anschauungen und ihre Einstellung zum

151 Ich stütze mich hierbei vor allem auf Kondraschkow, 
„Die Ziele der Propagierung von Rechtskenntnissen“, Sozia
listische Gesetzlichkeit 1973, Heft 1, S. 67 ff. (russ.); derselbe, 
„Thematik für rechtspropagandistische Vorträge“, Sozialisti
sche Gesetzlichkeit 1973, Heft 2, S. 72 ff. (russ.).
/6/ Lenin, „Zu den Losungen und zur Gestaltung der sozial
demokratischen Arbeit in der Duma und außerhalb der Duma“, 
in: Werke, Bd. 17, Berlin 1967, S. 330.
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